
Kreis -Blatt für den Obertaums -Kreis.
Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- und Commmal-Behörden.

In gl eich Organ für die Kekanntmachnngen des Kreisausschusses des Obertarmuskreffes.

Nr. 1. Bad Homburgv. d. H., Mittwoch, den 2. Januar 1918.

Bad Homburg v. d. H., den 28. Dezember 1917.
Den Herren Standesbeamten werden die zum Ge¬

brauche im Jahre 1918 beistimmten Standesregilster und
Formulare in den nächsten Dagen von hier aus zugehen.

Am 1. Jamrar 1918 sind die Haupt - und Nebenregister
vorn Jahre 1917 auf Ler unmittelbar nach der letzten Ein¬
tragung folgenden unbeschriebenen Seite unter Durch-
ftreichung des Boidrucks ordnungsmäßig abzuschließen; die
alphabetischen Namensverzeichnisse sind auf ihre Boll-
ständigielt nochmals zu prüfen , erforderlichenfalls zu be¬
richtigen und zu ergänzen . Die Einreichung der abge¬
schlossenen Nebenregister der ländlichen Standesämter er¬
warte ich bis zum 10. Januar k. Js . Hinsichtlich der voll¬
zogenen Eheschließungen ersuche ich, in dem Bogleitberichte
eine besondere Angabe darüber zu machen, ob die in Frage
kommenden eheunmündigen Personen für volljährig er¬
klärt wurden , oder Befreiung erlangt hatten und ob die¬
jenigen Personen , welche der Einwilligung bedurften,
diese nachgewiesen haben.

Ich mache hiermit noch hesonders darauf aufmerksam,
daß in denjenigen Hauptregistern , welche für mehrere
Jahre bestimmt sind, die Eintragungen im folgenden-
Jahre jedesmal wieder mit der laufenden Nr . 1 beginnen,
während die oorgedruckte Seitenzahl  unverändert
bleibt . Im alphabetischen Namensverzeichnis dieser
Hauptregister ist bei jedem Namen außer der Seitenzahl
auch die Jahreszahl  des betreffenden Eintrages an-
.zugeben.

Für die zufolge Verfügung des Herrn Ober-Präsiden¬
ten vom 18. Mai 1906, Nr . 4380 von der Hof- unb Waisen-
haus -Duchdruckerei in Kassel gelieferten alphabethischen
Namensverzeichnisse zu den Standesregistern für 1918
haben zu zahlen : Bad Hornburg v. d. H. I 6,10 Mk., Dab
Homburg v. d. H. II 4,30 Mk., Tronberg 1,20 Mk.,
Friedrichsdorf 3,60 Ml ., Königstein 1.20 Mk., Oberursel
5,70 Mk., Bommerslheim 0,90 Mk., Eppstein 0,75 Mk.,
Faltenstein 0,75 Mk.. Fischbach 1,05 Mk., Gonzenheim
3,30 Mk.. Kalbach 0,75 Mk., Kelkheim 1.20 Mk.. Köpperi
1.20 Mk.' Neuenhain 1,20 Mk., Oberhöchstadt 1,05 Mk.,
Oberstedten 1,20 Mk., Schlotzborn 0.90 Mk., Schwalbach
1.20 Mk.,Seulberg 0.90 Mk., Strerftadt 0,90 Mk., Wciß-
kirchen 0,75 Mk.

Ich ersuche um portofreie Einsendung dieser Beträge
an den Kreisausschuß zu Bad Homburg v. d. H.

Der König!. Landrat.
I . V .: von Brüning.

Bekanntmachung
der Reichsfaßstelle über Enteignungen durch die

Reichsfaßstelle. Vom 28. September 1917.*)
Da festzustellen gewesen ist, daß in zahlreichen Fällen

beschlagnahmte Fässer und Faßholz zurückgehalten bezw.
dafür Preise gefordert werden, die unangemessen' sind und
in keinem Verhältnis zu den von' der Reichsfaßstelle der
Kriegsvereinigung Deutscher Faßhändler G. m. b . H. auf
Grund von 8 5 des Vertrages vom 20. Juni 1917 vorge-
schriebenen Abgabepreifen für Fässer stehen, wird sich die
Reichsfaßstelle veranlaß , jsehent in derartigen Fällen gemäß

8 2 Abs. 1 der Dekanntm . des Bundesrats über den' Ver¬
kehr mit Fässern vom 6. Juni 1917 (Reichsgesetzbl. S . 473)
verbunden mit 8 1 der Bekanntmachung des Reichskanz-
lerz über die Errichtung einer Reichsstelle für Fatzbewirt-
schaftung vom 28. Juni 1917 (Reichsgesetzblatt S . 576) zur
Enteignung zu ŝchreiten. Insbesondere wird die Enteig¬
nung ausgesprochen werden », wenn von dem Eigentümer
der erwähnten Gegenstände ein Angebot auf freihändige
Ueberlassung zu von der Reichsfaßstelle für angemessen er¬
klärten Preisen äbgelehnt wird.

Für die Enteignung wird bestimmt:
8 1.

Das Eigentum an den durch die Bekanntmachung dos
Bundes rat über die Beschlagnahme von Fässern vom
28. Juni 1917 (Reichsgesetzblatt S . 577) beschlagnahmten
Fässern , Kübeln , Bottichen und ähnlichen Gebinden , so¬
wie an Foßstäben , Faßdauben und Fahböden kann durch
Anordnung der Reichsfaßstelle auf eine in der Anordnung
zu bezeichnende Person übertragen werden.

S 2.
Die Anordnung des 8 1 kann an den Besitzer oder Ge¬

wahrsam sinhaber der Gegenstände gerichtet werden oder
durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen . Im elfteren
Falle geht das Eigentum über , sobald die Anordnung dem
Besitzer oder Gewahrsamsinhaber zugeht , im letzteren
Falle mit dem Ablauf des Ausgabetages des amtlichen
Blattes , in dem die Anordnung amtlich veröffentlicht ist.

8 3-
Der von der Anordnung Betroffene ist verpflichtet , die

Gegenstände ordnungsgemäß zu verwahren , sie herauszu¬
geben, auch auf Vorlangen und Kosten desjenigen , auf den
das Eigentum durch die Anordnung überiragen wird , zu
überbringen ober zu versenden.

von der Reichsfaßstelle
8 4-

Der Uebernahmepreis wird
festgesetzt.

Ist der von der Anordnung Betroffene mit dem von
der Reichsfaßstelle festgesetzten Uebernahmepreise nicht in-
vevstanden , so kann er Festsetzung dieses Preises durch das
Richsfchiedsgericht für die Kriegswirtschaft beantragen.

8 5.
Der Uebernahmepreis ist bar zu zahlen». Er kann der

Ungewißheit über den Empfangsberechtigten einbehalten
werden.

Berlin,  den 26, September 1917.
Der Reichskommissar für Faßbewirtschaftung.

Geheimer Rat Dr . B e n t I « r.

*} Erscheint im Reichsanzeiger.

Bekanntmachung
zur Ausführung der Bekanntmachung der Reichsfaßstelle

über Enteignungen durch die Reichsfaßstelle
vom 26. September 1917.*)

Zur Ausführung der Bekanntmachung über Enteig¬
nungen durch die Reichsfaßstelle vom 26. September 1917
wird auf Grund des 8 2 der Verordnung des Bundesrats



Anmeldung und Entrichtung des
Warenumsatzstempels.

Auf Grund deS § 161 der Ausführungsbestimmunge» zum RelchSstempetgesetz vom
26. Juni 1916 me,den die zur Entrichtung der Abgabe vom Warenumsätze verpflichteten
Gewerbetreibende» und Gesellschaften in Bad Homburg v. H , aufgr fordert, den gesamten
stempelpflichtigrn Betrag ihre- WarenumiatzeS im Kalenderjahre 1917, spätestens biS zum
31. Fauuar 1918 schriftlich oder inüudlich anzumelde» und die Abgabe biS zum gleichen
Zeitpunkte zu entrichten.

AIS abgabepflichtigerGewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der Land- und Forst¬
wirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei und deS Gartenbaues , sowie der Bergwerköbenirbe.

Beläuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr a>S3000 Mark so besteht eine Ver¬
pflichtung zur Anmeldung und eine Abgabepflichtnicht.

Für Betriebsinhaber , deren Warenumsatz nicht erheblich
hinter 3000 M zurückbleibt, empfiehlt eS sich, zur Vermeidung von
Erinnerungen eine die Nichteinreichung begründende Mitteilung an
die unterz ichnete Warenuniiatzst̂ uerstelle gelangen zu lasten.

Wer der Anmeldepflicht zuwiderhaudelt»der«der die empfangenen Zahlungen»der
riesernngeil wissentlich unrichtige Angadeu macht, hat eine Geldstrafe verwirkt welche dem
rwanzizsachen Betrage der hinterzogeneu Abgabe gleichkomwt. Kan» der Betrag der hinter-
tvgtiieu Abgabe nicht festgestellt werden, so tritt eine Geldstrafev»n i§0 bi« 30 000 Mein.

Für die schristliche Anmeldung must der amtliche Vordruck verwendet werde».
Vordruck» können i« Rathau « — Zimmer Nr . 8 — kostenlos entnommen werden.

Die Warenumsatz-Steuerstelle sendet auf schriftlichen Antrag den amtlichen Vordruck
«u; ohne schriftlichen Antrag wird der Vordruck nicht zugesleüt.

Die Abgabe mutz bis zum 31 . Januar ltlS entrichtet sei«.
1 Bargeldlose Zahlung kann bewirkt werden:

1. durch sämmtliche Sparkassen und Banken mittels Schecke oder Ueberweifung aus
Kontokorrentkonto,

2. durch Ueberweifung aut eigenem Postscheckkonto auf P »stscheckkonto 2512 Frank¬
furt a./Main.

3. Bargeldlose Zahlung ist zu richten an die Stadtkaffe unter der Angabe : „Wuren-
umsatzstempel" . Zugleich must daS ausgesüllle Anmeldeformular au den Magistrat,
Steuerverwaltung , eingefandt werden.

*' • Zahlung durch die P »st.
Wer das ausgesüllle Anmeldeformular an den Magistrat, Steuerverwaltung

nnesndet, erhält seine Steuerfestsetzung nebst einer Zahlkarte zugesandt und kann die
Abgabe mittelst dieser Zahlkarte bei jedem Postamt einzahlen.

Ni- I « übrigen hat die Anmeldung beS Warenumsatzes durch Abgabe des auszesüllten
Vordruck» beim Magistrat , Steuerverwallung , und zugleich die Zahlung der Abgabe
bei der Stadtkusie von 81/, —12 Uhr vormittag» zu erfolgen.

Zimmer .2lnntt:l&unfl ist an den Hebetage» bei der Unterzeichneten Sieuerstelle

weu » .. ^ euerpflichtige find zur Anmeldung ihres Umsatzes verpfiichtet, auch
»hnen Anmeldevordrucke nicht zugegangen sind.

Bad Homburg v. d. Höhe, de» 1l . Dezember 1917.

Der Magistrat.
(Steuerverwaltung .)

Berantmortttcker Gckrittletiee Auauft HauS, Bad Homburg v. d H.

Oott dem Allmächtigen Ost es gefallen unser einziges
Töchterchen und Bnkelchen

Anna Mentz
im blühenden Alter von 16 Jahren nach schweren Leiden , ver¬
sehen mit den heil. Sakramenten der Kirche, zu sich zu nehmen.

Die tiefbetrübten Eltern und Grosseltern
Familie Mentz und Karl Maas

nebst Angehörigen.

Bad Homburg v. d. Höhe, 31. Dezember 1917.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag 3. Januar 1918
3 Uhr Nachm, vom Trauerhause Höhestrasse 35.

Guterhaltene
Schneeschuhe

zu kaufen gesucht. Off. unter M.
T . 25  an d. Geschäftsstelled. Bl.

Dienstmädchen
oder Monatsfrau gesucht.

Lnisenstratze 75  "

Brennholzu. Schanzen
kauft

Em. Stok , Solingen

Wer» dMkckj» Wm
ohne ständige Bedienung sucht schöne

Zimmerwohnung
nebst entsprechendem Zubehör. An¬
gebote unter A . Z . an die Ge¬
schäftsstelle dr. Blattes.

Schöne

3 —5 Zinnnerwohnng
mit GaS und Elektrischem Llcht und allen Zu¬
behör Per 1. April 1818 ventuell früher zu-
oermirten.
Näheres zu erfragen Thomasstratze 12 p.

und Berta« der Hafbuchdruckerei tL I Schick Soün Fnb. E. Freudenmann



Mer den Verkehr mit Fässern vom 6. Juni 1917 —
RGBl . S . 473 — unt&des § 1 der Bekanntmachung des
Reichskanzlers über die Einrichtung einer Reichöstelle für
Fahbewirtschaftung (Reichsfahstelle) vom 28. Juni 1917
— RGBl . <5. 575 —.-bestimmt :" )

L Enteignung von beschlagnahmten Fässer«, Kübel«,
Bottiche« oder ähnliche» Gebinde«.

L Di« mit Ausweiskarten versehenen Fatzhändler
haben dem Vorstände der für das betreffende Arbeitsge¬
biet zuständigen Berteilungsstelle für Fahbewirtschaftung
— in der Provinz Brandenburg und der Stadt Berlin der
Geschäftsabteilung der Reichsfahstelle, Berlin W. 50,
Eipichernstratze 23 — alsbald Anzeige zu erstatten , wenn
ihnen oder ihren llnterbevollmächtigten der Aufkauf be-
Wagnahmter Fässer usw. ' nicht gelungen ilst.

n) Namen , Stand und Wohnort des Beisitzers bezw.
Gewahrsamsinhabers der Fässer usw.:

d) Zahl , Art , Grütze, Fassungsvermögen ), Zustand,
Bauart , letzter Ber roendurrgszweck und L-agerort
derselben;

«) der angebotene und der verlangte Preis:
d) Grund der Verweigerung des Verkaufs.
2. Die Vorstände der Verteilungsstellen und, soweit

die Provinz Brandenburg und die Stadt Berlin in Be¬
tracht kommen, die Geschäftsabteilung der ReichsfaMtelle
haben auf einen gütlichen Ausgleich zwischen den Betei¬
ligten auch hinsichtlich etwa durch die Zuziehung von Sach¬
verständigen entstandener Kosten hinzuwirken . Sachver¬
ständige sind nur beizuziehem, wenn über den Preis Mei¬
nungsverschiedenheiten bestehen, eine Sachverständigen¬
schätzung unvermeidlich ist und die durch die Beiziehung
von Sachverständigen entstehenden Küsten zum mutnrah-
lichen ungefähren Werte der Fässer im Verhältnisse stehen.

Findet die Verhandlung an Ort und Stelle statt , so
ist eine Niederschrift aufzunehmen , welche von den er¬
schienenen Personen zu unterschreiben ist.

3. Kommt ein Ausgleich nicht zustande oder bestehen
gegen die Deräutzerung oder den Erwerb der Fässer Usw.
BÄ»enken, so haben die Vorstände der Verteilungsstellen
di« erlaufenen Verhandlungen der Geschäftsabteilung der
Reichsfahstelle mit eingehendem Berichte oorzulegen.

4. Letztere leitet die Verhandlungen der Kriegsvereini¬
gung Deutscher Fatzhändler zur Aeuherung und Erklärung
zu, ob sie Antrag auf Enteignung stellt . In gleicher Weife
wird verfahren , wenn die Göschästswbteilung der Reichs-
fatzstelle selbst die Ausgleichsverhandlungen geführt hat.
(Siehe Ziff . 2.)

6. Der Antrag auf Enteignung hat zu enthalten:
a) die genau« Bezeichnung des Namens , Standes und

Wohnortes dos Besitzers bezw. Gewahrsams¬
inhabers:

b) die genaue Angabe der Zahl , Art , Grütze (Fassungs¬
vermögen ), Bauart , des letzten- Verwendungszwek-
kos und Lagerortes:

e) die Erklärung , dah die Enteignung zugunsten der
Kriegsvereinigung Deutscher Fatzhändler erfolgen
soll:

6) die Angabe , an wen und wohin die Fässer usw. ab¬
geliefert werden sollen.

8. Di« Verbindung mehrerer gegen verschiedene Per¬
sonen gerichteter Enteignungsanträge in einem gemein¬
samen Antrag ist unzulässig.

7. Stellt die Kriegsvereinigung Deutscher Fatzländler
Antrag auf Enteignung , so hat die GeschäftsabteilunH der
Reichs faß stelle die Verhandlungen der Derwaltungsabtei-
lung mit gutachtlicher Aeuherung Mitzuteilen.

8. Der Geschäftsabteilung der Reichsfahstelle steht es
in jedem Falle frei , Antrag auf Enteignung sei es zu
ihren , sei es zugunsten einer anderen juristischen oder einer
natürlichen Person zu stellen.

9. Por Erlah der Enteignungsanordnung wird der
Besitzer oder Gewahrsamsinhaber der Fässer usw. unter
Mitteilung des Antrages auf Enteignung aufgefordert,
etwaig « Einweidungen gegen die Enteignung binnen

14 Tagen ausschliehender Frist , vom Tage der ZustellunU
der Aufforderung an gerechnet, bei der Vevwaltungsabtoi-
lung der Reichsfahstelle, Berlin W . 50, Spichernstr . 23
schriftlich oder mündlich anzubringon.

10. Werden rechtzeitig Einwendungen auf Grund der
§8 5c und d, 6 e. der Bekanntmachung dos Reichskanzlers
über die Beschlagnahme von Fässern vom 28. Juni 1917
— RGBl . S . 577 —■erhoben , so hat die Verwaltungsab-
toilung der Reichsfahstelle unverzüglich die Entscheidung
der zuständigen Landeszentralbehörde oder der von die¬
ser bestimmten Behörde (8 7 a . a . O.) herbeizu führen.

11. Die Enteignungsanordnung wird , wenn nicht
öffentliche Bekanntmachung erfolgt , nach Anlage 2 erlas¬
sen und den Beteiligten nachweislich zugöstellt.

Im letzteren Falle wird in der Regel in der Enteig-
nungswnordnung der Uebernahmepreis festgesetzt und über
die Küsten des Verfahrens entschieden.

12. Binnen 14 Tagen ausschliehender Frist vom Tage
der Zustellung der Anordnung an gerechnet, kann di«
Festsetzung des Uebernahmepreises durch das Reichsfchieds--
gericht für Kriegswirtschaft beantragt werden . Der An¬
trag ist bei der Verwaltungsabteilung der Reichsfahstelle,
Berlin W. 50, Spichernstr . 23 oder beim Reichsschiedsge¬
richte für Kriegswirtschaft in Berlin schriftlich zu stellen.

13. Kommt es in einem Verfahren , in welchem Küsten
entstanden ifirttb, weder zu einer giiilichen Einigung noch zu
einer Enteignung , so entscheidet die Reichsfahstelle dar¬
über , wer die Küsten des Verfahrens zu tragen - hat , end¬
gültig.

14. Ilnterläht der von der Enteignnngsanordnung Be¬
troffene die ihm durch 8 3 der Bekanntmachung über Ent¬
eignungen durch die Reichsfatzstelle vom 26. September
1917 auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen , !so kann die
Reichsfahstelle unbeschadet der Strafverfolgung die erfor¬
derlichen Zwangsmahnahmen treffen . Sie entscheidet dar¬
über , wer di« durch diese Zwangsmahnahmen entstandenem
Küsten zu tragen -hat.
II . Enteignung von Fatzstäben, Fatzdauben u. Fatzböde«.

1. Die Enteignung erfolgt auf Anttag des Kriegs-
Verbundes der Fatz- und Fatzholzfabrikanten Deutschlands
oder der Geschäftsabteilung der Reichsfahstelle zugunsten
juristtscher oder natürlicher Personen.

2. Der Antrag hat zu -enthalten:
a) die genaue Angabe des Namens , Standes uni»

Wohnortes des Besitzers oder Gewahrsamsinhabers:
b) der Menge , Art und des Lagerortes d-er zu enteig¬

nenden- Gegenistände:
c) an wen diese Gegenstände abzuliefern sind:
d) die Bezeichnung des angebotenen und des verlang¬

ten Preises und
e) die Angabe des Grundes der Verweigerung des Ver¬

kaufes.
3. Ziffer I 2, 6, 9, 11—14 -ftnden sinngemähe Anwen¬

dung mit der MatzMbo, dah die Ausgleichsoerhandlunge«
von der Geschäftsabteilung der Reichsfahstelle zu führen
sind.

B - rlin,  den 9. November 1917.
Der Reichskommissar für Fatzbewirtschaftung.

I . V . : Pfülf,  Kgl . Oberregierungsrat.

*) Reichsanzeiger Rr . 232 vom 29. September 1917,
Mitteilungen der Reichsbekleidungsstelle , der Reichsfah¬
stelle und der Kriegswirtschafts -Aktiengesellschaft Rr . 35
Seite 159.

**) Erscheint im Reichsanzeiger.

Vorstehende Bekanntmachungen werden veröffentlicht.
Der Königl . Landrat.

I . B .: von BrüninG.

Bekanntmachung.
In Gemähheit des 8 45 des Gesetzes über die Handels¬

kammer« vom 24. Februar 1870/19. August 1897 bringe«



«rir h-rermii zur öffentlichen! Kenntn« , dah bei der <rrn
heutigen Tag« statigefunLenen Wahl im Wahlbezirt Ober-
tannuskreis zmn Mitglieds der Handelskamnier Frank¬
furt a. M.

Herr Direktor Wolter Kohl,
MotovenfabrikObernrsel A.-E . (Oberursel a. T.)

gewählt worden ist.
Einsprüche gegen diese Mahl find innerhalb zweier

Wochen, d. h. bis emlschliestl'ch Len 11. Januar 1918 bei
der Unterzeichneten Handelskammer anzubringen.

Frankfurt  a . M ., den 28. Dezember 1917.
Die Handelskammer zu Frankfurt a. M.

Richard von Paffavant . Ernst Ladenburg.
Der Syndikus : Dr. T r u m p l e r.

Frankfurt ->. M ., 8. 12. 1917.
18. Armeekorps.

EtellvertretenpeS Generalkommando.
Abt. III b . Tgb.-Nr . 25 133/6924.
Betr . : Verbreitung von Druckschriften.

Verordnung.
Auf Grund de» § 9 b de» Gesetze» über den Beiager-

unaSzustand vom 4. Juni 1851 in der Fassung de» R ' ichs-
gesetzeS vom 11. Dr^ mber 1915 bestimme für den mir
unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem
Gouverneur — auch für den Befehlsbereich der Festung
Mainz:

I . Die Verbreitung der Propagondaschrift ^Die Sozial¬
demokratie für die Feldgrauen " im Heere nnd die
Versendung dieser Schrift inö Feld wird verboten.

2. ES ist »erboten, dast Zeitungen, die »on den Expe¬
ditionen ins Feld gesandt werden Zeitungen eine»
anderen Verlages, ferner Flugschrift' », Broschüren,
die nicht zu den betr. ZeituugSausgaben gehören, ver¬
steckt beigepakt werden.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu

einem Jahre , beim Borliegen mildernder Umstände m't Haft
oder Geldstrafe bis zu lt00 M bestraft.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel

Generalleutnant.

Frankfurt a. M ., 12. 12. 1917.
18. Armrrkorp».

Gtkllvkrtreteude« Venrralkommaudo.
Abt. Nid . Tgb.-Nr . 24 869/7022.
Betr. Rauchverbot für Jugendliche.

Verordnung.
Nachdem der Oberprüsidenl der Provinz Hesse» - Nassau

darch Polizei»erordnung vom 24 . September 1917 Bestimm-
angen über das Tobakrauchen jugendlicher Personen getroffen
hat, hebe ich i« Einvernehmen mit dem Gouverneur der
Festung Mainz Zifs. 3 der Verordnung vom 2. 2. 1916
betr . vorbeugende Mastregeln gegen Verwahrlosung der
Jagend (Nid 2098/490 ) für den zur Provinz Hessen- Nassau
gehörenden Teil des Befehlsbereichs de» 18. Armeekorps
and des Gvuverarment » Mainz auf.

Der stell». Kommandierende General:
Riedel.

Generalleutnant.

Stadt . üuriiaustfieater Bad Homburg.
Direktion t Adalbert Steffter.

Donnerstag , den 3 . Januar , abends 7 Uhr
13. Vorstellung im Abonnement B.

Die versunkene Glocke
Märchendrama in 5 Akten vvn Gerhart Hanptmann.

Buchalter-
Posten

durch nichthilfsdienstpflichtigen Herrn
oder Dame für sofort zu besetzen.
L. F. Ronsselet, Hutfabrik,

Friedrichsdorf , Taunus.

Samstag , dien 5 . Januar , abends 7V, Uhr
Ausser Abonnement

Hoheit tanzt Walzer
Operette in 3 Akten von Leo Ascher.

Versteigerungen

4 trächtige Ziegen
zu verkaufen . Angebote unter K. S.
108 an die Geschäftsstelled. Bl.

3 Zimmerwohnung
mit 2 Mansarden per 1. Juli evtl, auch
früher zu vermieten. Elisabetheilstk. 41 Part.

Zu erfragen Wallstrahe 5 , bei Gerecht.

und Absekfttzangei von Mobilien, Sehldan aller Art, sowie sachgemässe Er¬
ledigungen von PfandYorköafo, Nachlassen , Konkursen.

ferner Uebernahme ganzer Haashaltntt| on, Einzelmöbel gegen sofortige Abrech¬
nung.

Lagtrani nnd Aufbewahrung von Mobilien, Wertgegenstände etc. unter
günstigen Bedingungen übernimmt

August Herget,
Taxater nnd beeidigter Auktionator.

v. d. Höhe. Elisabethenstrasse Nr. 43. Telefon 772.

4 oder 5 Zimmer
im 1. Stock mit 2 Mansarden und sonstige«
Zubehör evtl, mit Laden und Ladenzimmer
zum 1. April 1918 zu vermieten.

>«dwigstrahe 6.

Wohnung
zu vermieten Dallstraste 37—29 . Näheres
Höhestrafre 1Ä.
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